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Axel Schlüter 
                                              Holzs tr. 19   
                                              21682  Stade 
                                              Tel.:  04141-45363 
 
 
Axel Schlüter, Holzstr. 19, 21682 Stade  

 
Durch Boten  
Amtsgericht 
Wilhadikirchhof 1 
21682 Stade 
über den Direktor des AG Stade  
 Stade, den 19. September 1996 
 
 
 
Betr.: Strafbefehl vom 13. September 1996 
       Geschäfts-Nr.: 32 Cs 143 Js 5537/95 a- c 
 
 
 
Zu dem Einspruch vom 19.09.1996, wird hiermit, wie mitgeteilt, die 
Begründung übergeben. 
 
Vorweg müssen jedoch folgende Punkte klargestellt w erden: 
 
1. Es wird gerügt, daß mir die beantragte Akteneins icht vom Ge- 
   richt verweigert wurde, dadurch bin ich vom Geri cht vorsätzlich  
   in meiner Verteidigung behindert worden. Weiterh in wird gerügt,  
   daß mir die wiederholt beantragte Übergabe der A nklageschrift  
   der Staatsanwaltschaft nicht übergeben wurde, so mit kann ich zu  
   deren Begründung nicht Stellung nehmen. 
 
2. Die Beschuldigung, daß ich in der Zeit von April  1993 bis Okto- 
   ber 1994 in Drochtersen  als Arbeitgeber Beiträge der Arbeitneh- 
   mer zur Sozialversicherung und zur Bundesanstalt  für Arbeit  
   vorenthalten haben soll, wird entschieden mit Na chdruck zu- 
   rückgewiesen und bestritten. Die folgende Begrün dung wird den  
   Beweis dafür erbringen, daß ich zu keiner Zeit f ür den Verein  
   "in Drochtersen"  tätig war. 
 
3. Wenn in der folgenden Begründung der Begriff "Vo rstand" benutzt  
   wird, handelt es sich lediglich um die für den z uständigen  
   Zeitraum verantwortlichen Vorstandsmitglieder  
 
     Lorenz Ros       (2. Vorsitzender),  
     Albert Stockmann (1. Vorsitzender) und  
     Axel Schlüter    (Rechnungsführer). 
 
4. Der damaligen Schriftführerin und Vorstandsmitgl ied, Christa  
   Hartmann, waren die Kriterien, unter denen der P latzwart Wer- 
   ner Dölling von dem 1. Vorsitzenden Albert Stock mann einge- 
   stellt wurde, nicht bekannt. Der Albert Stockman n hat Frau  
   Hartmann darüber auch nicht aufgeklärt bzw. unte rrichtet. 
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5. Die Staatsanwaltschaft wird im Folgenden mit "St A" bezeichnet. 
 
6. Vorsorglich wird hiermit vorweg beantragt, daß ü ber den gesam- 
   ten Verlauf der Verhandlung - grundsätzlich von allem was in  
   der Verhandlung vorgetragen wird - ein Wortproto koll geführt  
   wird, damit dahingehend vorgebeugt ist, daß bis zu einer even- 
   tuellen Berufungsverhandlung nichts in Vergessen heit gerät.  
   Dieses soll auch gelten, wenn dieser Antrag in d er Verhandlung  
   nicht ausdrücklich noch einmal mündlich wiederho lt wird. Es  
   wird ausdrücklich beantragt, daß mir nach der Ve rhandlung eine  
   Kopie des vollständigen Verhandlungsprotokolls ü bergeben wird. 
 
7. Der Vorwurf, daß Sozialbeiträge vorenthalten wur den, besteht im  
   gewissen Sinne zu recht. Der tatsächliche Vorsat z, Beiträge  
   vorzuenthalten, fand jedoch zu einem anderen Zei tpunkt statt  
   und wurde keinesfalls von mir durchgeführt, denn  genau dieses  
   habe ich mit meiner massiven Vorgehensweise und Selbstbeschul- 
   digung bekämpft. Eventuelle Schutzbehauptungen v on Albert  
   Stockmann, Lorenz Ros und Werner Dölling dahinge hend, daß ihnen  
   dieses nicht bekannt war, können von diesen nich t geltend ge- 
   macht werden, denn die Idee zur vorsätzlichen Du rchführung muß 
   denen frühestens ab dem 28.11.1994, jedoch späte stens ab dem  
   19.02.1995 gekommen sein und wurde durch Beschlu ß und Auftrag 
   des ab dem Zeitpunkt amtierenden Vorstands genau  von diesen  
   Personen durchgeführt. Wenn die StA dieses trotz  der ihr vor- 
   liegenden Unterlagen nicht erkannt und somit übe rsehen hat,  
   stellt sie sich ein enormes Armutszeugnis aus un d beweist damit  
   ihre Unfähigkeit. Insbesondere hätte die StA ein mal in ihren  
   eigenen Unterlagen ordentlicher ermitteln sollen . In der unten  
   aufgeführten Begründung, wird dieses präzise nac hgewiesen. 
 
8. Meine massive Selbstbeschuldigung war lediglich Mittel zum  
   Zweck. Diese Vorgehensweise war notwendig, um di e Angelegenheit  
   zuerst offen bekannt und glaubwürdig zu machen, und im Nachhin- 
   ein war dieses dringend notwendig um den trägen Apparat der AOK  
   und nachher auch den trägen Apparat der StA aus seiner Lethar- 
   gie herauszuholen und zum schnelleren Handeln zu  zwingen. Wie  
   dieses vor sich gegangen ist und daß dieses zu m einem eigenen  
   Schutz dringend notwendig war, wird in der folge nden Begrün- 
   dung präzise nachgewiesen. Besondere Umstände, z .B. Aufklärun- 
   gen unter den Bedingungen, daß keine stichhaltig en Beweise vor- 
   handen sind, bedürfen es nun einmal, daß man sic h ungewöhnli- 
   cher Methoden und Maßnahmen bedient. 
 
9. Die dem Gericht mit dieser Begründung in Kopie a ls Beweis über- 
   gebenen Schriftsätze liegen quittiert durch Eing angsstempel der  
   jeweiligen Empfänger (Körperschaft, Behörde), in  Kopie vor.  
   Keiner dieser Empfänger könnte somit behaupten, daß ihm irgend- 
   ein Schriftsatz nicht bekannt gewesen sei. 
 
10. Um die Begründung ausführlich darzustellen und meine Beweise   
    darzulegen ist es notwendig und sachdienlich, d ie Begründung  
    in chronologischer Reihenfolge aufzuzeichnen. D adurch wird  
    dann auch deutlicher hervor gehoben, an welchen  Punkten die  
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    StA versagt hat. 
 
11. Alles worauf in der Begründung hingewiesen wird , befindet sich  
    in den Unterlagen der StA und der AOK. 
 
Begründung:  
 
Als erstes wird einmal der Strafbefehl in sich wie folgt auseinan-
der genommen, da der Inhalt, außer den Angaben zu m einen Persona-
lien, schon nicht den Tatsachen entsprechen kann: 
 
  Im Strafbefehl ist aufgeführt, daß die StA mich b eschuldigt, 
 
    in der Zeit von April 1993 bis Oktober 1994,   
    in Drochtersen 
 
    - der Tatort soll Drochtersen gewesen sein -  
     
  14 Straftaten begangen zu haben. Dieses würde ja grundsätzlich  
  bedeuten, daß ich 14 mal zu ganz bestimmten Zeite n nach Droch- 
  tersen gefahren sein soll, um diese 14 Straftaten  zu begehen.   
 
  Diese Beschuldigung betrachte ich als kompletten Schwachsinn. 
 
  Richtig ist:  
 
    Ich bin zu keiner Zeit weder  in Drochtersen  noch auf Kraut-  
    sand  für den Verein tätig gewesen. Aus beruflichen Grün den 
    war es mir kaum möglich, mich auf dem Campingpl atz aufzuhal- 
    ten und wenn, dann um mich zu erholen, aber sic herlich nicht 
    deshalb, um 14 Straftaten zu begehen. Mit diese r Ausführung  
    beweist die StA bereits, daß sie nicht einmal d ie Fähigkei- 
    ten besitzt auch nur die einfachsten Tatsachen zu ermitteln. 
 
  Weiterhin ist aufgeführt: 
 
   "als Arbeitgeber Beiträge der Arbeitnehmer zur S ozialversiche- 
    rung oder zur Bundesanstalt für Arbeit der Einz ugsstelle vor- 
    enthalten zu haben," 
 
  Auch dieses ist totaler Unsinn, denn wie soll ich  Beiträge vor- 
  enthalten haben, wenn ich nicht einmal dafür zust ändig war, von  
  einem Arbeitnehmer Beiträge einzubehalten. 
 
  Als nächstes ist aufgeführt: 
 
   "i n d e m   Sie 
     
    als vertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied d es Campingver- 
    eins Krautsand e.V., Drochtersen, für den bei d em Verein be- 
    schäftigten Arbeitnehmer Werner Dölling, die er forderlichen  
    Arbeitnehmeranteile zur Kranken-, Renten- und A rbeitslosenver- 
    sicherung nicht zu den gesetzlichen Fälligkeits tagen an die  
    AOK abführten und zwar:" 
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  Diesbezüglich wird wohl sicherlich niemand etwas dagegen haben, 
  wenn ich diese Ausführung in allen Einzelheiten e inmal wie folgt  
  richtig auseinander nehme:  
 
    Zum einen war ich ab April 1990 als einzelnes V orstandsmit- 
    glied auf keinen Fall vertretungsberechtigt. Ve rtretungsbe- 
    rechtigt war ab dem Zeitpunkt gemäß der zu der Zeit gültigen  
    Satzung immer nur ein Kollektiv von 3 (drei) Vo rstandsmitglie- 
    dern. Zum anderen war ich nicht Vorstandsmitgli ed des 
 
         "Campingvereins Krautsand e.V.", 
 
    sondern Vorstandsmitglied des 
 
         "Campingvereins Krautsand". 
 
    Zu den Zeiten, meiner Mitgliedschaft zum Verein , war der Name 
    des Vereins nicht mit den Kürzeln "e.V."  behaftet 
 
     (siehe Anlage 1 (Auszug aus dem Vereinsregiste r)). 
 
  Was auf der 1. Seite in der letzten Zeile die Wör ter 
 
         "nicht abführten." 
 
  noch einmal für eine Bedeutung haben sollen, wenn  diese bereits 
  im vorherigen Absatz aufgeführt sind, ist für mic h nicht nach- 
  vollziehbar. 
 
Im März 1988 wurde ich von der Mitgliederversammlun g (MV)  des Cam-
pingvereins Krautsand (CVK)  zum Vorstandsmitglied gewählt. Um die 
verfehlte Steuerpolitik des vorherigen Vorstands wi eder in Ordnung 
zu bringen, nahm ich die Wahl unter der Bedingung a n, daß mir Son-
dervollmacht erteilt wurde. Laut Protokoll erhielt ich die Voll-
macht für 2 Jahre, also bis April 1990 (Datum der H auptversamm-
lung, daß entsprechende Protokoll liegt der StA vor .).  
 
Im April 1990 wurde der Vorstand neu gewählt. Eine weitere Voll- 
macht, aus der die StA hätte ableiten können, daß i ch für den Be- 
reich "Lohnbuchhaltung" hätte verantwortlich sein m üssen, wurde 
von mir nicht beantragt und somit auch nicht erteil t. 
 
Ab diesem Zeitpunkt waren Vorstands-Beschlüsse nur noch rechtsver-
bindlich, wenn über einen Antrag abgestimmt und die ser mit 3 Stim- 
men als Kollektiv angenommen wurde. Ich hatte ab Ap ril 1990 allei-
ne somit keine Entscheidungsgewalt. Dieses war von mir auch so 
beabsichtigt, denn ich versuchte immer, anfallende Angelegenheiten 
durch die MV entscheiden zu lassen, damit meine eig ene Sicherheit 
vorsorglich immer gewahrt blieb. 
 
Als Vorstandsmitglied war ich ehrenamtlich tätig. U nter diesem Ge-
sichtspunkt war niemand berechtigt, mir Weisungen z u erteilen bzw. 
mich anzuweisen, für den Verein als Lohnbuchhalter tätig werden zu 
müssen. Es war auch nicht möglich, daß die Mitglied erversammlung 
ohne meine Zustimmung, über einen Beschluß, mir die sen Auftrag er-
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teilen konnte. Einen derartigen Auftrag hätte ich z u meinem Schutz 
und zu meiner Sicherheit auch schlichtweg abgelehnt  und darauf 
verwiesen, diese Arbeiten ein in Lohnbuchhaltung ve rsiertes Steu-
erberatungsbüro zu übergeben. Von mir wurden grunds ätzlich nur 
Aufgaben übernommen, bei denen ich sicher war, daß bei der Ausfüh-
rung dieser Arbeiten, diese mich nicht in Schwierig keiten bringen 
und ich deshalb nicht zur Verantwortung gezogen wer den konnte. Es 
wird somit erkennbar, daß es überhaupt nicht möglic h war, daß mir 
vorgeschrieben werden konnte, was ich für den Verei n zu machen 
hatte. 
 
Meine Aufgaben als ehrenamtlich tätiges Vorstandsmi tglied des CVK 
beschränkten sich somit ab dem Zeitpunkt April 1990  im finanziel-
len Bereich nur darauf, in Stade, auf keinen Fall in Drochtersen, 
Einnahmen-  und Ausgabenbelege, die mir vom Campingplatz überge ben, 
mir von der Altländer Sparkasse zugesandt und die v on mir von der 
Stadt-Sparkasse direkt abgeholt wurden, über das ge samte Jahr zu 
sammeln, gegen Ende des Jahres, also 1 mal (einmal)  im Jahr, die-
sen Belegen Sachkonten zuzuordnen - = "kontieren" -  und in eine 
EDV-Anlage einzuschreiben. Die Zuordnung der Belege  zu Sachkonten, 
liegt auf keinen Fall im Bereich der "Lohnbuchhaltu ng", sondern im 
Bereich der Schreibarbeiten. 
 
Weiterhin wurden von mir, immer in unmittelbar vorh eriger Abspra-
che mit anderen Vorstandsmitgliedern, eingehende Re chnungen per 
Überweisungen beglichen. Auch hatte ich dem Finanza mt vierteljähr-
lich Lohnsteueranmeldungen übergeben und die darin aufgeführten 
Beträge per Überweisung angewiesen. Da jährlich wen iger als DM 
6.000,00 an Lohnsteuern abzuführen waren, mußten di e Anmeldungen 
nicht monatlich, sondern vierteljährlich vorgenomme n werden. Die 
abzuführenden Beträge wurden von mir nicht, wie es richtig gewesen 
wäre, genau errechnet , sondern einfach als Abschlagsbeträge ange-
wiesen, die in der Regel immer höher lagen als die,  die zu den je-
weiligen Zeitpunkten an pauschaler Lohnsteuer tatsä chlich angefal-
len und abzuführen gewesen wären. Diesbezüglich hab e ich für den 
Arbeitgeber kulant für das jeweilige Geschäftsjahr 3 (drei) mal im 
Jahr ein Formular für die Anmeldung der pauschalen Lohnsteuer aus-
gefüllt, dem Finanzamt zugesandt und die Abschlagsb eträge angewie-
sen. Die Vorgehensweise mit den Abschlagsbeträgen w ar zwar nicht 
ganz korrekt, aber da die dem Finanzamt in den Anme ldungen mitge-
teilten und entsprechend angewiesenen Beträge höher  waren, als 
tatsächlich abzuführen gewesen war, konnte sicherli ch niemand et-
was dagegen haben. 
 
Dazu möchte ich ausdrücklich betonen, daß ich in di esem Fall, be-
zogen auf die pauschale Lohnsteuer, die Pflichten d es Arbeitgebers 
zwar kulant wahrgenommen, jedoch dessen Pflichten auf keinen Fall 
übernommen  hatte. So war jedenfalls vorsorglich immer gewährl ei-
stet, daß ein Vorwurf wegen Verkürzung von Lohnsteu ern jederzeit 
unhaltbar war. Entsprechend ist auch aus diesem Vor gang nicht  ab-
zuleiten, daß ich für den Bereich "Lohnbuchhaltung"  zuständig und 
verantwortlich war. Auch der Begriff "Rechnungsführer"  darf nie-
mandem dazu verleiten, davon auszugehen, daß ich we gen dieses Be-
griffs für die Lohnbuchhaltung verantwortlich war u nd deshalb 
strafrechtlich haftbar gemacht werden kann. Der StA  sollte bekannt 
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sein, daß es bei dem sachlichen Gehalt eines Auftra gs, nicht auf 
die Bezeichnung  einer Person ankommt. Auch ein 1. Vorsitzender 
kann für die Funktion „Lohnbuchhaltung“ verantwortl ich sein. 
 
Wenn das gesamte Jahreszahlenwerk in die EDV-Anlage  eingegeben war 
- dieses geschah in der Regel, wegen der nachgereic hten Belege 
über den CVK, spätestens bis Januar des Folgejahres  -, wurde über 
die EDV-Anlage der gesamte Jahresbetrag für gezahlt e Lohnkosten 
eingesehen, diesbezüglich handelte es sich um das Sachkonto 4190 , 
die Lohnsteuer für pauschalbesteuerte Teilzeitbesch äftigte gemäß  
§ 40 a EStG und § 4 Abs. 2 Nr. 8 Lohnsteuerdurchfüh rungsverord-
nung als Jahreslohnsteuerbetrag errechnet, die vorh er abgeführ- 
ten vierteljährlichen Beträge subtrahiert und der D ifferenzbetrag 
als Anweisung für das vierte Kalendervierteljahr an  das Finanzamt 
überwiesen. Dieses war ein einfacher Vorgang und is t auf keinen 
Fall mit dem Begriff "Lohnbuchhaltung" gleichzusetz en. Inwieweit 
die Berechnungen richtig waren, wurde später vom St euerberater in 
Verbindung mit der Erstellung der Jahresbilanz über prüft. 
 
Bezogen auf das gesamte Jahreszahlenwerk der Sachko nten, wurden 
die EDV-Daten als Summen-und Saldenliste ausgedruck t und diese 
einem Steuerberater zur Erstellung der Jahresbilanz  übergeben. 
Auch dieser Vorgang ist in keiner Weise mit dem Beg riff "Lohn-
buchhaltung" gleichzusetzen. 
 
Für den gesamten übrigen Finanzbereich, der auf dem Campingplatz  
in Drochtersen auf Krautsand abgewickelt wurde , waren die übrigen 
Vorstandsmitglieder Lorenz Ros und Albert Stockmann , die sich 
fortdauernd auf dem Platz aufhielten, zuständig, da zu gehörte auch 
der Bereich "Lohnbuchhaltung". Für diesen Bereich, war ich auf 
keinen Fall zuständig, dieses war nicht meine Aufga be. Dieses wäre 
mir auch gar nicht möglich gewesen, denn aus berufl ichen Gründen 
war ich nur selten auf dem Campingplatz anzutreffen , und wenn, 
dann mal 1 Tag zu dem Zweck, um mich zusammen mit m einer Familie 
zu erholen, aber auf keinen Fall deshalb, um als Vo rstandsmitglied 
für den CVK auf dem Campingplatz Lohnbuchhaltung zu  betreiben und 
schon überhaupt nicht, um 14 Straftaten zu begehen.  Ich bin in 
erster Linie verpflichtet, für den Lebensunterhalt meiner Familie 
Sorge zu tragen, dieses ist grundsätzlich vorrangig . Erst wenn 
dieses sichergestellt ist, besteht die Möglichkeit,  für andere 
tätig zu werden, aber bestimmt nicht dahingehend, d aß ich mich für 
andere strafbar mache. 
 
Da ich in erster Linie erst einmal für den Unterhal t meiner Fami-
lie und für mich selbst zu sorgen hatte, war ich au f keinen Fall 
bereit für den CVK wie ein angestellter Geschäftsfü hrer tätig zu 
werden. Denn bei dem Verein handelt es sich im rech tlichen Sinne 
gemäß § 22 BGB um einen "Wirtschaftlichen Verein" , dessen tatsäch-
licher Zweck, unabhängig von dem, was in der Satzun g angegeben 
ist, ausdrücklich auf kommerzielle Gewinnerzielung ausgerichtet 
ist. Dieser Verein ist im Vereinsregister unberecht igt als "Nicht-
wirtschaftlicher Verein" eingetragen. Dem Vereinsge richt ist die-
ses ausdrücklich bekannt, aber der Rechtspfleger, d er schriftlich 
darauf hingewiesen wurde, deckt und vertuscht dieses, und kehrt 
den Umstand unter den Tisch. 
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Ich bin grundsätzlich zu keiner Zeit , in keinem Bereich, als Vor-
standsmitglied für den CVK in Drochtersen  tätig gewesen. Die von 
mir übernommenen Aufgaben, wurden grundsätzlich nur in Stade  in 
meiner Wohnung durchgeführt. 
 
Die Lohnbuchhaltung wurde auf dem Campingplatz in D rochtersen auf 
Krautsand von dem 1. Vorsitzenden Albert Stockmann durchgeführt. 
Dieser hat dort auf dem Campingplatz die Arbeitsber ichte geschrie-
ben, die Lohnabrechnungen gefertigt (als Beweis gel ten die von ihm 
selbst handschriftlich erstellten Lohnabrechnungsun terlagen), die 
Lohnabrechnungen von den jeweiligen Arbeitnehmern g egenzeichnen 
lassen und die Lohngelder an Arbeitnehmer ausgezahl t, sofern diese 
Gelder dem Verein nicht gleich wieder als Darlehen zur Verfügung 
gestellt wurden. Die dafür benötigten Gelder, wurde n von Albert 
Stockmann der auf dem Campingplatz geführten Kasse entnommen. Die-
ses ist definitiv . Somit wurde auch die Angelegenheit wegen der 
Zahlungen an den Platzwart Werner Dölling, nur zwis chen Albert 
Stockmann und Werner Dölling abgewickelt. Der 1. Vo rsitzende, Al-
bert Stockmann, hat als Dienstberechtigter Arbeitge ber dem Platz-
wart Werner Dölling Weisungen dahingehend erteilt, welche Arbeiten 
dieser auszuführen hatte, und hat ihm auch den Lohn  gezahlt. 
 
Es sollte somit logischerweise klargestellt sein, a n welchem Ort 
und vom wem die Lohnbuchhaltung durchgeführt wurde.  Die Verantwor-
tung für die Verwaltung der Platzkasse und die Vera ntwortung für 
die Lohnbuchhaltung, lag somit bei den übrigen Vors tandsmitglie-
dern Albert Stockmann und Lorenz Ros, dieses waren die Garanten 
für die Lohnbuchhaltung. 
 
Albert Stockmann hat diesbezüglich die Rechte und P flichten des 
CVK übernommen, dem Platzwart Werner Dölling auf de r Arbeitsstelle 
(dem Campingplatz) Weisungen erteilt, die dieser au szuführen hatte 
und auch ausgeführt hat, und Albert Stockmann war d erjenige, von 
dem dieser Arbeitnehmer auch entlohnt wurde. Dieses  kann zu einer 
strafrechtlichen Haftung nur bei demjenigen führen,  der tatsäch-
lich für die Auszahlung von Löhnen verantwortlich w ar. Unter die-
sen Umständen ist es Albert Stockmann - dieser war selbständiger 
Bezirksschornsteinfeger mit angestellten Arbeitnehm ern und somit 
ausreichend mit Lohnbuchhaltung vertraut - bekannt,  wie er sich zu 
verhalten hatte, wenn er einen Mitarbeiter vollzeit beschäftigt 
einstellt. 
 
Auch dem Behördenangestellten, Lorenz Ros, der zusa mmen mit Albert 
Stockmann die Verantwortung auf dem Platz hatte, mu ßte bekannt 
sein, wie Albert Stockmann sich zu verhalten hatte.  
 
Ich hoffe, daß jetzt deutlich erkennbar geworden is t, daß ich auf 
keinen Fall, wie die StA es aus Bequemlichkeit hins tellen möchte, 
als verantwortlicher Lohnbuchhalter für den Verein tätig gewesen 
war bzw. gewesen sein konnte.  
 
Für die Jahre 1993+1994, war ich auch für das Jahre szahlenwerk der 
Sachkonten und der daraus zu erstellenden Summen- u nd Saldenliste 
für den Steuerberater, nicht mehr zuständig. Dieses  wurde von mir, 
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sofort nach meinem Rücktritt aus dem Vorstand des C VK im November 
1994, schlichtweg abgelehnt. Aus den oben genannten  Gründen wird 
deutlich, daß ich das letzte mal für das Bilanz/Ges chäftsjahr 1992 
in diesem Bereich verantwortlich war. 
 
Wie die Angelegenheit für die Jahre 1993+1994 im Na chhinein im 
Einzelnen gestaltet wurde, entzieht sich meiner Ken ntnis. 
 
Für die StA ist bestenfalls die Möglichkeit gegeben , mich wegen 
Unterlassung verantwortlich zu machen, dieses würde  ich aber im 
Bereich der Ordnungswidrigkeit sehen und nicht im B ereich einer 
strafbaren Handlung. Diesbezüglich verweise ich auf  §§ 130, 30 
OWiG. Daß auch ein Vorwurf gegen mich, eine Ordnung swidrigkeit 
begangen zu haben, noch auszuschließen wäre, wird w eiter unten 
erläutert. Wegen der Arbeitsteilung war meine Sorgf altspflicht 
reduziert. 
 
Ab dem Jahr 1993 benötigte der Verein dringend eine n geeigneten 
Platzwart. Diesbezüglich wurde im Wochenblatt eine Anzeige ge-
schaltet. Unter anderen bewarb sich auch Werner Döl ling, der auch 
die Voraussetzungen für die Eignung mitbrachte und diese beim Vor-
stellungsgespräch erläuterte. In diesem Zusammenhan g machte Werner 
Dölling jedoch zur Bedingung, daß er wegen seines l aufenden Ren-
tenantrages noch nicht bei der Krankenkasse angemel det werden kön-
ne. Auf diese Bedingung und seiner Lohnforderung in  Höhe von DM 
1.800,00 wurde eingegangen. Dabei wurde nicht darüb er verhandelt, 
ob es sich um einen Brutto- oder Nettobetrag handel n soll. 
 
Dafür, daß Werner Dölling nicht bei der Krankenkass e angemeldet 
wurde, war somit ein anderes Kriterium maßgebend, j edoch keines-
falls der Vorsatz, Sozialbeiträge vorzuenthalten. Ü ber so etwas 
hat sich, auch nachdem Werner Dölling von Albert St ockmann ein-
gestellt wurde, keiner der Vorstandsmitglieder Geda nken gemacht. 
Es galt jedoch der Vorsatz Werner Dölling nachzumel den, wenn er 
seinen Rentenantrag durch hat. 
 
Es war somit bis zu meinem Rücktritt zu keinem Zeit punkt vom Vor-
stand beabsichtigt, irgendwelche Sozialbeiträge vor zuenthalten, 
sondern es ging lediglich darum, daß der Verein dri ngend einen 
geeigneten Platzwart benötigte. Deshalb wurde auf d ie Bedingung 
von Werner Dölling, ihn nicht bei der Krankenkasse anzumelden, 
vorerst eingegangen. 
 
Ab dem Vorstellungsgespräch im März 1993 war die An gelegenheit 
"Dölling" für mich erledigt.  Ich habe mich darum auch nicht wei-
ter gekümmert. 
 
Werner Dölling wurde von dem 1. Vorsitzenden Albert  Stockmann ein-
gestellt und in der folgenden Hauptversammlung (Apr il 1993), der 
MV als neuer Platzwart vorgestellt. 
 
Die nachträglichen Auszahlungen der Gelder, wurde z wischen dem für 
die Lohnbuchhaltung zuständigen 1. Vorsitzenden Alb ert Stockmann 
und Werner Dölling abgewickelt. 
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Einen Vorsatz zur Vorenthaltung von Beiträgen kann und könnte die 
StA dem Vorstand nicht nachweisen. Anders verhält e s sich nach der 
Nachmeldung , also nach dem 20.02.1995, als der 1. Vorsitzende,  Al-
bert Stockmann und der Platzwart, Werner Dölling, b ei der AOK auf-
tauchten und mündlich und schriftlich erklärten, da ß Werner Döl-
ling zu keiner Zeit als Platzwart eingestellt gewes en sein soll. 
Auf diese Vorgehensweisen wird jedoch weiter unten ausführlich 
eingegangen. 
 
Im Laufe des Jahres 1994, kam es zwischen dem 1. Vo rsitzenden Al-
bert Stockmann, dem 2. Vorsitzenden Lorenz Ros und mir zu Unstim-
migkeiten wegen des größenwahnsinnigen Verhaltens d er beiden, in-
dem diese als Toilettenhaus ein viel zu großes Gebä ude planen 
ließen, was nach meinen Vorstellungen wegen fehlend er Mittel gar 
nicht finanzierbar war. Unter diesen Umständen wurd e von mir die 
Unterschrift unter den Bauantrag verweigert und des halb haben die 
beiden in diesem Zusammenhang die Mitglieder beloge n. 
 
Ich habe den beiden klargemacht, daß ich in einer M V Sondervoll-
macht für den Finanzbereich und den Neubau beantrag en würde, der-
art, wie sie mir 1988 schon einmal erteilt wurde, d amit der Verein 
nicht, wie auch schon einmal, wieder vor dem Konkur s kommen würde. 
Entsprechend wurde von mir Antrag auf Einberufung e iner MV ge-
stellt, die dann am 27.11.1994 stattfand  
 
  (siehe Anlage 1 a (Antrag vom 29.10.1994)). 
 
Da Lorenz Ros und Albert Stockmann mit einer Entmac htung bezogen 
auf den Finanzbereich und den Neubau aus egoistisch en Gründen 
nicht einverstanden waren, haben diese die Mitglied er vor und in 
der Versammlung gleich mit verlogenen Vorträgen tra ktiert. Dieses 
kam mir natürlich sehr gelegen, denn unter diesen U mständen konn-
te es mir niemand verübeln, wenn ich zurücktreten w ürde. Ich trat 
somit in der Versammlung einfach zurück. Der Vorsta nd wurde da-
durch nicht beschlußunfähig. 
 
  Von diesem Zeitpunkt an war klar, daß ich alles w as noch nicht   
  bereinigt war, vom Vorstand umgehend bereinigen l assen oder in  
  irgendeiner Form von mir bereinigt werden mußte, um zu einem  
  späteren Zeitpunkt nicht für etwas belangt werden  zu können,  
  wofür ich in keiner Weise zuständig bzw. verantwo rtlich gewesen  
  bin. 
 
Ein paar Tage nach meinem Rücktritt meldete sich Al bert Stockmann 
für einen Besuch in meine Wohnung in Stade an, wobe i er mich bat, 
die Unterlagen für den Steuerberater für die Jahre 1993+1994 noch 
fertigzumachen. Dieses lehnte ich jedoch schlichtwe g ab. In die-
sem Zusammenhang wurde ihm auch deutlich gemacht, d aß sein lügen-
haftes Verhalten ein Nachspiel haben würde. Da mir kurzfristig 
auch mitgeteilt wurde, daß Werner Dölling seinen Re ntenantrag be-
reits durch bekommen hatte, hatte ich Albert Stockm ann nahegelegt 
diesen umgehend bei der Krankenkasse nachzumelden u nd die aufge-
laufenen Beiträge nachzuentrichten, damit er, Alber t Stockmann, 
nicht in Schwierigkeiten kommt, falls mal eine Prüf ung durchge-
führt wird. Im wurde deutlich gemacht, daß ich auf keinen Fall 
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dafür die Verantwortung übernehme. Er sagte die umg ehende Nach-
meldung verbindlich zu. Ihm wurde auch mitgeteilt, daß alle die 
Unterlagen, die sich bei mir befinden, abgeholt wer den können, so-
bald die Kassenprüfer die Unterlagen, für die spezi ell ich zustän-
dig war, geprüft haben. Die Prüfung fand am letzten  Tag des Jahres 
statt und war ohne Beanstandung. Die Unterlagen der  Platzkasse für 
das Jahr 1994, diese waren auch nicht vollständig, wurden bei mir 
nicht geprüft. Diese nahmen die Kassenprüfer zur an derweitigen 
Prüfung mit, da nach meinem Ermessen, die Platzkass e nicht ord-
nunggemäß geführt und somit nicht in Ordnung war. 
 
Mit Schreiben vom 05.01.1995 (Einschreiben/Rücksche in), wurde der 
CVK von mir aufgefordert, die Bilanz 1992 in Ordnun g zu bringen  
 
  (siehe Anlage 2 (Schreiben vom 05.01.1995 an Stoc kmann)). 
 
Am 26.01.1995 wurde mir zugetragen, daß der Vorstan d nicht vor 
hatte, meiner Forderung, die Bilanz 1992 zu bericht igen, nachzu-
kommen. 
 
Mit Schreiben vom 26.01.1995 (Einschreiben/Rücksche in), wurde mei-
ner Forderung noch einmal kräftig Nachdruck verlieh en  
 
  (siehe Anlage 3 (Schreiben vom 26.01.1995 an Stoc kmann)). 
 
Auf dieses Schreiben antwortete Albert Stockmann mi t seinem 
Schreiben vom 01.02.1995 
 
  (siehe Anlage 3 a (Schreiben vom 01.02.1995 von S tockmann)). 
 
Dieses Schreiben beantwortete ich mit meinem Schrei ben vom 
04.02.1995 
 
  (siehe Anlage 3 b (Schreiben vom 04.02.1995 an St ockmann)). 
 
Zu dem Zeitpunkt wurde mir bewußt, daß Albert Stock mann seine Zu-
sage, Werner Dölling bei der Krankenkasse nachzumel den, nicht 
nachkommen würde. In einem Telefongespräch mit Wern er Dölling, 
wurde dieses auch deutlich. Mit derartigen Machensc haften, die  
im Nachhinein mich als Person belasten könnten, kan n ich mich 
keinesfalls einverstanden erklären. Ich überlegte s omit, wie ich 
es anstellen konnte, daß die Nachmeldung von Döllin g umgehend 
nachgeholt wird. 
 
Da es für die Angelegenheit Dölling überhaupt keine  Beweise gab, 
die sich in den Finanzunterlagen des CVK auffinden lassen würden, 
war mir klar, daß ich nur etwas erreichen konnte, w enn ich schwe-
res Geschütz auch gegenüber den übrigen Mitgliedern  einsetzen wür-
de. Dafür gab es nur die Möglichkeit, daß ich mich,  um die Angele-
genheit glaubwürdig zu gestalten, bezogen auf die A ngelegenheit 
Dölling, auch selbst beschuldigte. Ich mußte mich d erart darstel-
len, als wenn auch ich als Haupttäter zuständig war , damit alles 
glaubwürdiger wurde. Die Angelegenheit wäre aber ni cht damit abge-
tan gewesen, daß ich Dölling einfach bei der Kranke nkasse nachge-
meldet hätte, denn dafür war im rechtlichen Sinne d er Vorstand zu-
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ständig. Unter diesen Umständen konnte ich die Ange legenheit nur 
über die Mitgliederversammlung aufrollen, indem ich  diese in der 
Versammlung derart provozierte, daß sie anfingen di e entsprechen-
den Fragen zu stellen. Dazu kam mir als Aufhänger g erade recht, 
daß im Protokoll der MV vom 27.11.1994, welches mit  der Einladung 
zur MV vom 19.02.1995 zugesandt wurde, ein Satz wie  folgt aufge-
führt war 
 
   "Im Rahmen des Darlehns der Mitglieder, sind Hr.  und 
    Fr. Dölling an den Vorstand herangetreten und v erzichten 
    monatlich auf DM 200,- Gehalt." 
 
Was sich dann zugetragen hat, ist aus dem Aktenverm erk vom 19.02. 
1995 ersichtlich  
 
  (siehe Anlage 4 (Aktenvermerk vom 19.02.1995 zur MV  
   vom 19.02.1995 und Protokoll der MV vom 19.02.19 95)). 
 
 - Wenn es darum ging Axel Schlüter möglichst kräft ig etwas unter- 
   zubuttern, konnte man sich auf Günter Salowsky, dem früheren  
   1. Vorsitzenden, der wegen meiner früheren Aktiv itäten zurück- 
   treten mußte, ausdrücklich verlassen. Im war nur  nicht bewußt  
   geworden, worauf ich in der MV abzielte. - 
 
Jetzt wo die Mitglieder informiert waren und somit ca. 50 Anwesen-
den klargemacht wurde, daß nicht alles mit rechten Dingen zugegan-
gen ist, war für mich als Scheintäter die Möglichke it gegeben, 
selber tätig zu werden, wie ein Inhaber zu handeln und die gebote-
ne Handlung, Dölling nachzumelden, persönlich vorzu nehmen.  
 
Sofort nach der Mitgliederversammlung fertigte ich die Aktenver-
merke, den nötigen Schriftsatz für die AOK und prov isorische Lohn-
konten, damit für die AOK ersichtlich wurde, wie si ch die Nachent-
richtung für Dölling errechnet  
 
  (siehe Anlage 5 (Schriftsatz an die AOK vom 20.02 .1995 und pro- 
   visorische  Lohnkonten für die Jahre 1993+1994)). 
 
Die AOK wurde im Zusammenhang mit der persönlichen Übergabe dieses 
Schreibens (Nachmeldung) am 20. 02.1995, von mir gl eichzeitig auch 
persönlich informiert. Dieses bedeutet, daß ich die  Nachmeldung 
bereits einen Monat früher vorgenommen hatte, bevor  bei der StA 
mit Datum vom 23. März 1995 und somit einen Monat s päter die 
Strafanzeige von Kassebaum einging. Dieses bedeutet  auch, daß ab 
dem Zeitpunkt 20.02.1995 ein Vorwurf wegen "Unterla ssung" 
hinfällig geworden ist. 
 
Mit Schreiben vom 24.02.1995, wurden über die Nachmeldung  auch der 
neue amtierende Vorstand und Werner Dölling in Kenn tnis gesetzt 
 
  (siehe Anlage 6 (2 Schreiben vom 24.02.1995 an Vo rstand und  
   Dölling)). 
 
Dieses reichte mir jedoch nicht aus, denn ich wollt e, damit auch 
die Lügereien der Vorstandsmitglieder Albert Stockm ann und Lorenz 
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Ros aufgedeckt wurden, daß auch ein Ermittlungsverf ahren wegen 
strafbarer Handlung eingeleitet wird. In diesem Zus ammenhang war 
ich bereit in Kauf zu nehmen, daß auch gegen mich v orerst ein Er-
mittlungensverfahren eingeleitet werden würde. Ich hatte ja die 
Vorstellung, daß die Angelegenheit glaubwürdiger er scheint, wenn 
ich mich selbst auch als Täter darstellen würde. Es  erwies sich 
jedoch, daß meine Vorstellung sich im Reich der Ill usionen beweg-
te, denn im Nachhinein ergab sich, daß meine Selbst beschuldigung 
noch nicht einmal ausreichte, um die Krankenkasse z u überzeugen, 
daß meine Nachmeldung inhaltlich den Tatsachen ents prach. Ich war 
gezwungen, der AOK und die StA zusätzlich schriftli ch kräftig in 
den Hintern zu treten, damit diese überhaupt in Bew egung kamen, 
andernfalls wäre die Angelegenheit im Sande verlauf en. Auf diesen 
Umstand wird weiter unten noch präziser eingegangen . Ich fand es 
auch nicht sinnvoll, daß ich selber gegen mich und andere Straf-
anzeige stellen sollte und somit mußte ich jemand a us dem Bereich 
der Mitglieder dazu bewegen, damit diese sich auch selber mit 
dieser Angelegenheit identifizieren müssen. 
 
Mir war bekannt, daß dem Verein auch ein arroganter , überheblicher  
Polizist als Mitglied angehörte. Ich ging davon aus , daß Polizi-
sten, zumal Beamte, grundsätzlich verpflichtet sind , Anzeige zu 
erstatten, wenn diese Kenntnis von Straftaten erhal ten hatten. 
 
Mir wurde zugetragen, daß dieser Polizeibeamte für den Vorstand 
als Berater gegen mich tätig geworden ist. Diesen P olizeibeamten 
wählte ich mir als Schachfigur aus, damit dieser di e Strafanzeige 
eventuell erstattet. Es handelt sich um den spätere n Anzeigener-
statter, Manfred Kassebaum. Ich erachtete es jedoch  als notwendig, 
daß er vor der MV noch provoziert wird, damit diese r richtig auf 
Touren kommt. Da mir auch zugetragen wurde, daß zwi schen den Vor-
standsmitgliedern abgesprochen wurde, daß dessen Eh efrau - diese 
ist nach meinem Ermessen nicht weniger arrogant - i n der folgenden 
MV, also am 19.02.1995, zum Vorstandsmitglied (Schr iftführer) ge-
wählt werden sollte, gab dieses mir die Möglichkeit  hier entspre-
chend anzusetzen. Ich informierte vor der MV schrif tlich alle Mit-
glieder, trug vor, daß Manfred Kassebaum sowieso fü r wenig Grips 
bekannt ist und trug weiter vor, daß die Ehefrau be i der Wahl zum 
Vorstandsmitglied lediglich als Lakai für den 1. Vo rsitzenden tä-
tig sein würde.  
 
Dieses wirkte. Dieses brachte Schwung in die Kasseb aums dahinge-
hend, daß sie nach der MV einen Rechtsanwalt konsul tierten und 
mich von diesem mit Schriftsatz vom 03. März 1995 a nschreiben 
ließen. Auf diesen Schriftsatz reagierte ich mit me inem Schreiben 
vom 04.03.1996 indem ich Kassebaum unter anderem au ch androhte, 
gegen ihn Strafanzeige gemäß § 258 zu erstatten und  setzte ihm 
eine Frist bis zum 30.03.1995. Im gleichen Schreibe n wurde auch 
sein Rechtsanwalt zurechtgestutzt und in die Schran ken verwiesen. 
Dieses Schreiben ging bei dem Rechtsanwalt am 14.03 .1995 per Ein-
schreiben/Rückschein ein. 
 
  (siehe Anlage 7 (Schreiben des RA vom 03. März 19 95 und Schrei- 
   ben vom 04.03.1995)). 
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Von diesem Rechtsanwalt, habe ich dann nie wieder e twas gehört. 
Aber, wie mir im Nachhinein bekannt wurde, wirkte m ein Schreiben, 
als wenn Kassebaum von einem Blitz getroffen wurde,  denn am 23.03. 
1995, also einen Monat nach der MV und 7 Tage vor d er von mir ge-
setzten Frist, hat Kassebaum aus Angst vor einer An zeige die von 
mir erwünschte Strafanzeige erstattet. Dieses war j edoch einen 
Monat zu spät. 
 
- Es ist unglaublich, daß der StA dieses alles nich t aufgefallen   
  sein soll, zumal ihr doch die oben genannten Unte rlagen vorlie-  
  gen. - 
 
- Es gab jedoch eine Person, der mein Handeln aufge fallen war und   
  das war Irmgard Sievers, die Ehefrau des Mitglied es Hans Sie- 
  vers. - 
 
Daß sich das vorsätzliche Vorenthalten von Sozialbe iträgen tat-
sächlich abgespielt hat, ergibt sich wie folgt: 
 
  Da am 19.02.1995 in der MV alles zur Sprache kam,  waren fast 50  
  Personen darüber informiert. Die MV hätte somit h andeln und be- 
  schließen müssen, daß die Angelegenheit umgehend in Ordnung ge- 
  bracht wird. Spätestens zu dem Zeitpunkt, als bei m Vorstand und 
  bei Dölling meine schriftliche Nachricht einging,  daß Dölling  
  von mir am 20.02.1995 nachgemeldet wurde, hätte d er Vorstand,  
  der sich aus den amtierenden Vorstandsmitgliedern  
 
        Albert Stockmann,   1. Vorsitzender 
        Lorenz Ros,         2. Vorsitzender 
        Ursel Dölling,      Rechnungsführer    
        Brigitte Kassebaum, Schriftführer 
 
  zusammensetzte, die Angelegenheit umgehend berein igen müssen, 
  denn ab diesem Zeitpunkt waren nicht nur Albert S tockmann und  
  Lorenz Ros die Garanten, sondern der gesamte amti erende neue  
  Vorstand. 
 
  Statt dessen sind die Banditen beigegangen und ha ben, nachdem  
  sie von der AOK zur Stellungnahme aufgefordert wu rden, der AOK  
  mündlich deutlich gemacht und schriftlich mit fal schen Unterla- 
  gen unter Beweis gestellt, daß Werner Dölling übe rhaupt nicht  
  als Platzwart beim Verein tätig gewesen sein soll , und welche  
  Personen statt dessen die Arbeiten verrichtet hab en sollen.  
 
  Nach den Äußerungen von Frau Balthasar, wollte di e AOK die fal- 
  schen Erklärungen und Angaben des amtierenden Vor stands akzep- 
  tieren und nicht weiter tätig werden. Dieses konn te ich jedoch  
  auf keinen Fall zulassen, denn in dem Fall hätte ich mich einem  
  Ausschlußverfahren wegen Vereinsschädigung ausset zen müssen.  
  Insbesondere war ich nicht bereit, mich bezogen a uf die Nachmel- 
  dung von Dölling als Lügner hinstellen zu lassen.  
 
Unter dem Gesichtspunkt, daß dem Vorstand zu dem Ze itpunkt auf je-
den Fall bekannt gewesen sein mußte, daß Kassebaum die Strafanzei-
ge am 23.03.1995 bei der StA eingereicht hat, war d as Verhalten 
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des Vorstands eine dreiste Frechheit. Unter diesen Umständen wur-
de auch erkennbar, daß Albert Stockmann, trotz sein er verbindli-
chen Zusage, zu keiner Zeit vor hatte, Werner Dölli ng nachzumel-
den, um die Angelegenheit mit der Krankenkasse in O rdnung zu brin-
gen. 
 
Somit ist die Beschuldigung des vorsätzlichen Voren thaltens von 
Sozialabgaben an sich nicht unberechtigt, jedoch sp ätestens ab dem 
Zeitpunkt, als 2 Personen (Albert Stockmann und Wer ner Dölling) 
gemäß einem Beschluß des Vorstands bei der AOK Stad e auftauchten 
und schriftlich und mündlich erklärten, daß der Pla tzwart Werner 
Dölling im Zeitraum 1993 und 1994 überhaupt nicht a ls Platzwart 
beim Verein beschäftigt gewesen sein soll, ist eind eutig bewiesen, 
daß die Sozialbeiträge vorsätzlich vorenthalten wer den sollten, 
zumal in der MV am 19.02.1995 alles vorgetragen und  zu Protokoll 
genommen wurde, und seit April 1993 allen Mitgliede rn, deren Ange-
hörige und mindestes 70 Mietern plus deren Angehöri ge, bekannt ge-
wesen ist, daß Werner Dölling seit April 1993 als P latzwart beim 
CVK tätig war. Den Beweis, daß Sozialbeiträge voren thalten werden 
sollten, hat der neue amtierende Vorstand damit sel ber geliefert. 
Die Beweise dafür befinden sich in den Unterlagen d er StA und der 
AOK.  
 
Zeugnis: Frau Balthasar, AOK Stade 
Beweis: Herbeiziehung der Akte der AOK Stade 
 
Falls die StA vor hat, für die Hauptverhandlung die  oben genannten 
Personen als Zeugen gegen mich zu benennen, würde s ie genau die 
Personen als Zeugen benennen, denen nachzuweisen is t, daß sie die 
Vorenthaltung von Sozialabgaben vorsätzlich durchge führt haben, 
denn wie oben nachgewiesen, haben diese Personen mi t ihrer Hand-
lungsweise dafür die Beweise selber geliefert. 
 
Dem gesamten amtierenden Vorstand könnte bereits de r Vorwurf der 
Verschleierung gemacht werden, wenn dieser, nachdem  er von der AOK 
zur Stellungnahme aufgefordert wurde, sich gegenübe r der AOK münd-
lich oder schriftlich dahingehend geäußert hat, daß  er die Angele-
genheit erst einmal überprüfen müsse, um dann im Na chhinein beizu-
gehen und zu erklären, Werner Dölling sei in dem Ze iträumen 1993+ 
1994 überhaupt nicht als Platzwart eingestellt gewe sen.  
 
Daß das oben Vorgetragene den Tatsachen entsprechen  muß, ist be-
reits dadurch bewiesen, daß die AOK die Tatsache, d aß Dölling als 
Platzwart beim CVK eingestellt war, über eine Außen prüfung fest-
stellen mußte, andernfalls hätte die AOK ja nicht p rüfen müssen. 
 
Diese Personen wären somit als Zeugen gar nicht gla ubwürdig.  
 
Als ich mit Schreiben vom 15.03.1996 meine Selbstbe schuldigung zu-
rückgenommen hatte, wurde die Herbeiziehung der Akt e der AOK von 
mir ausdrücklich als Beweis beantragt. 
 
Es stellt sich die Frage, wo die StA ihre Augen geh abt hat, wenn 
sie diese Vorgänge aus ihren und den Unterlagen der  AOK nicht er-
kennen konnte. 
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Von mir wurde alles Mögliche getan, damit die Angel egenheit nicht 
durch Unfähigkeit der AOK bzw. der StA im Sande ver lief.  
 
Als bei mir die Aufforderung der Polizei zu meiner Vernehmung ein-
ging, gab mir dieses noch einmal richtig Aufschwung . Die AOK war 
bereits bereit den Ausführungen des Vorstands Glaub en zu schenken 
und stand dicht davor, die Akten wegen fehlender Ge genbeweise zu 
schließen aus Angst davor, daß sie bei einem Verfah ren vor dem So-
zialgericht unterliegen könnte. Die von mir vorgele gten Beweise 
wertete die AOK dahingehend ab, daß mir von der Fra u Balthasar 
mündlich vorgetragen wurde, dieses seien keine Bewe ise, sondern 
lediglich Indizien. Die Einstellung des Verfahrens konnte ich je-
doch auf keinen Fall zulassen, denn wenn die AOK ab gebrochen hät-
te, wäre die StA beigegangen und hätte die Ermittlu ngen einge-
stellt.  
 
In diesem Fall wäre ich in folgende Schwierigkeiten  gekommen: 
 
1. Ich hätte mich dem Vorwurf der Vereinsschädigung  aussetzen  
   müssen. 
 
2. Daraus resultiert, daß ich mich einem Ausschlußv erfahren   
   hätte stellen müssen. 
 
3. Die StA hätte mich beschuldigt, vorsätzlich etwa s in Gang  
   gesetzt zu haben, was nicht den Tatsachen entspr ach. 
 
Somit habe ich, nach Eingang der Aufforderung zur V ernehmung, bei 
der Polizei einen früheren Termin zur Vernehmung ve reinbart, aber 
auch gleichzeitig mitgeteilt, daß der Inhalt der An zeige den Tat-
sachen entspricht. 
 
Das Verhalten der StA war für mich unglaublich und nicht zu fas-
sen. Ich reiß mir seit 5 Monaten (seit dem 19.02.19 95) die Beine 
aus, damit nachgewiesen werden kann, daß der Inhalt  meiner Nach-
meldung bei der AOK den Tatsachen entspricht und en tsprechend 
Nachentrichtungen erfolgen müssen, und die StA hält  im Sommer ih-
ren Winterschlaf und bequemt sich 4 (in Worten: vier ) Monate nach-
dem die Anzeige bei ihr eingegangen war, nämlich am  23.03.1995, 
mal bei mir Anfrage zu leisten, inwieweit die Anzei ge überhaupt 
den Tatsachen entspricht.  
 
Jetzt hatte ich die Möglichkeit, der StA und der AO K noch einmal 
kräftig Feuer unter dem Hintern zu machen, um diese  aus ihrer 
Lethargie herauszuholen.  
 
Unter diesen Gegebenheiten fertigte ich  
 
1. mit Datum vom 24.07.1995 eine "Eidesstattliche E rklärung" für  
   die StA, in der ich mich noch einmal massiv selb st beschuldigte 
   und die Beschlagnahme bestimmter Unterlagen bei dem CVK bean- 
   tragte 
 
    (siehe Anlage 8 (Eidesstattliche Erklärung vom 24.07.1995)), 
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2. mit Datum vom 25.07.1995 erstattete ich Strafanz eige gegen  
   Manfred Kassebaum gemäß § 2 258 a StGB, aber wie  bei der StA 
   so üblich, handelte diese mal wieder nach dem Mo tto 
 
     "Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus."  
 
     (siehe Geschäfts-Nr.: 1465 - 6 - 111 Js 13806/ 95), 
 
3. mit Datum vom 26.07.1995 einen Schriftsatz geric htet an die  
   leitende Oberstaatsanwältin und beantragte unter  anderem die  
   Sicherstellung von Unterlagen beim CVK, 
 
    (siehe Anlage 9 (Schreiben an StA vom 26.07.199 5)), 
 
4. mit Datum vom 26.07.1995 einen Schriftsatz geric htet an das  
   Amtsgericht  Stade und beantragte, wegen der schlampigen Ver- 
   haltensweisen gegen die StA zu ermitteln, 
 
    (siehe Anlage 10 (Antrag an AG Stade vom 26.07. 1995)), 
 
   (Der Direktor des AG hat den Eingang mit seinem Schreiben vom  
    27. Juli 1995 bestätigt 
 
    (siehe Anlage 11 (Bestätigung vom 27. Juli 1995 ))).  
 
5. mit Datum vom 26.07.1995 einen Schriftsatz geric htet an das  
   Landgericht  Stade und beantragte, wegen der schlampigen Ver- 
   haltensweisen gegen die StA zu ermitteln 
 
    (siehe Anlage 12 (Antrag an LG Stade vom 26.07. 1995)), 
 
   (Die Präsidentin des LG hat den Eingang mit Datu m von 10. Au- 
    gust 1995 bestätigt, als Dienstaufsichtsbeschwe rde gewertet 
    und an die Generalstaatsanwaltschaft in Celle, weitergelei- 
    tet. Es stellt sich die Frage, wann die General staatsanwalt- 
    schaft gedenkt, zu der Dienstaufsichtsbeschwerd e Stellung zu  
    nehmen 
 
    (siehe Anlage 13 (Bestätigung vom 01. August 19 95))).  
 
Ich mußte, bildlich gesehen, der AOK und der StA me ine Beweise 
förmlich um die Ohren schlagen, damit diese aus ihr er Trägheit 
erwachten und endlich tätig wurden. 
 
Zwischenzeitlich reagierte die leitende Oberstaatsa nwältin und 
meldete sich telefonisch. Sie versuchte mich davon abzubringen, 
daß ich meine Schriftsätze wegen des Vermerks "Zu H d. der lei-
tenden Oberstaatsanwältin", nicht mehr über ihr Bür o leite, und 
versuchte zu erklären, daß die Staatsanwaltschaft m it sehr guten 
Leuten besetzt sei, die alles richtig machen. 
 
In diesem Zusammenhang wurde der Oberstaatsanwältin  die schlampi-
gen Arbeitsweisen ihrer Mitarbeiter deutlich gemach t und mitge-
teilt, daß ich Dölling bereits am 20.02.1995 nachge meldet hatte. 
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Die Oberstaatsanwältin äußerte sich dahingehend, da ß die StA davon 
bisher keine Kenntnis hatte. Unter diesem Gesichtsp unkt wurde so-
mit deutlich, daß die StA, wie es ihre Pflicht gewe sen wäre, der 
AOK, die als öffentlich rechtliche Körperschaft sow ieso zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet ist und von der Angelege nheit betroffen 
war, seit 4 Monaten nicht einmal eine Kontrollmitte ilung über die 
vorliegende Anzeige durchgegeben hat, damit die Erm ittlungen hät-
ten koordiniert werden können. 
 
Diese Mitteilung der Oberstaatsanwältin schlug dem Faß den Boden 
aus.  
 
Ein Teil der oben genannten Schriftsätze wurden der  AOK in Kopie 
übergeben, um damit psychologischen Druck auszuüben . 
 
Mit Datum vom 21.07.1995, wurde bereits für die AOK  eine "Eides-
stattliche Erklärung" gefertigt. In dieser Erklärun g wurde, weil 
mir zwischenzeitlich bekannt geworden war, daß für die Berechnung 
von Sozialbeiträgen auf Brutto  hochgerechnet werden mußte, auch 
aufgeführt, daß eine Nettolohnvereinbarung bestand.  Dieses ist 
nicht richtig, es gab lediglich eine Vereinbarung ü ber einen Be-
trag in Höhe von DM 1.800,00. Ob es sich bei dem Be trag um einen 
Netto- oder Bruttobetrag handeln soll, wurde bei de m Vorstellungs-
gespräch nicht erwähnt. Ob und auf was sich nachher  Albert Stock-
mann und Werner Dölling geeinigt haben, entzieht si ch meiner 
Kenntnis 
 
  (siehe Anlage 13 a (Eidesstattliche Erklärung vom  21.07.1995)). 
 
Erst rund einen Monat später, als ich die AOK mit m einem Schreiben 
vom 21.08.1995 noch einmal kräftig wachgerüttelt, u nd ihr mit den  
abschließenden Sätzen 
 
 "Sollte meine Person durch Unfähigkeit der Prüfer der AOK auf der  
  Strecke bleiben, wird die AOK zur Verantwortung g ezogen. Dieses  
  ist jetzt amtlich." 
 
  (siehe Anlage 14 (Schreiben an die AOK vom 21.08. 1995)) 
 
gedroht hatte, muß Bewegung in die Angelegenheit ge raten sein, 
denn nunmehr blieb der AOK wohl nichts anderes mehr  übrig, als in 
Verbindung mit den von mir übergebenen Unterlagen ü ber eine Außen-
prüfung den Nachweis zu erbringen, daß Werner Dölli ng sehr wohl 
als Platzwart eingestellt war und nicht, wie von Al bert Stockmann 
und Werner Dölling bei der AOK erklärt, zu keiner Z eit eingestellt 
gewesen sei. Unter diesem Nachweis war dann klarges tellt, daß ent-
sprechende Beiträge nachentrichtet werden mußten.  
 
Daß es so gelaufen ist, wurde in der MV am 30.10.19 95 bekannt. 
Mehr wollte ich ja vorerst auch nicht erreichen. In  der MV wurde, 
um die Mitglieder gegen mich aufzubringen, von Albe rt Stockmann 
auch vorgetragen, daß ich die obere Etage der AOK d ahingend unter 
Druck gesetzt hatte, daß die AOK die Unterlagen des  CVK als Beweis 
sicherstellen sollte. Aus meinen Schriftsätzen an d ie AOK geht 
hervor, daß dieses den Tatsachen entspricht. Die St A wurde mit 
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meinem Schreiben vom 30.10.1995 über die von der AO K durchgeführte 
Außenprüfung informiert.  
  
Da mir nicht bekannt war, ob der Verein gegen die N achentrichtung 
der Beiträge Rechtsmittel eingelegt hat oder einleg en wollte, hat-
te ich auch weiterhin in Schriftsätzen meine Selbst beschuldigung 
aufrecht erhalten, damit für den Verein über Rechts mittel keine 
Möglichkeit mehr bestand, die Angelegenheit noch ei nmal umzudre-
hen, zumal ich immer dafür als Zeuge aufgetreten wä re, daß Werner 
Dölling als Platzwart eingestellt war und Nachentri chtungen zu 
leisten waren.  
 
Erst als ich die StA am 15.03.1996 aufsuchte und di e Staatsanwäl-
tin sich dahingehend äußerte, daß ich mich als Haup tverantwortli-
cher schuldig gemacht hätte, gab ich ihr zu versteh en, daß dieses 
wohl nicht den Tatsachen entsprechen kann, da ich a ls einzelnes 
Vorstandsmitglied für so etwas überhaupt nicht vera ntwortlich war.  
Mir wurde bewußt, daß jetzt der Zeitpunkt gekommen war, meine 
Selbstbeschuldigung zurückzunehmen. Dieses geschah mit meinem 
Schreiben vom 15.03.1996, daß der StA am 29.07.1996  übergeben 
wurde. Ich ging auch davon aus, daß die Bescheide d er AOK zwi-
schenzeitlich sicherlich rechtskräftig geworden war en, entspre-
chend brauchte ich meine Selbstbeschuldigung nicht mehr aufrecht 
erhalten. 
  
Die Staatsanwaltschaft hat mich zu keiner Zeit pers önlich befragt,  
sie hat sich lediglich darauf konzentriert, mich al s Täter haftbar 
zu machen und stützt ihren Strafantrag gegen mich l ediglich auf 
meine schriftlichen Selbstbeschuldigungen. Darauf k onnte sie sich 
jedoch ab dem Zeitpunkt, als ihr mein Schreiben vom  15.03.1996 
vorlag, nicht mehr verlassen, denn die Selbstbeschu ldigungen 
bezogen auf die Sozialbeiträge dienten grundsätzlic h nur dem 
Zweck, nachzuweisen, daß es den Tatsachen entsprach , daß Werner 
Dölling für den Zeitraum 1993+1994 als Platzwart be im CVK voll-
zeitbeschäftigt eingestellt gewesen ist und dements prechend Nach-
entrichtungen zu leisten waren.  
 
Daß ich geschrieben habe, es sei erwünscht, daß die  Angelegenheit 
mit der Krankenkasse strafrechtlich bis zum Ende ve rfolgt wird,  
dann deshalb, daß die StA auch die richtigen Täter zur Verantwor-
tung zieht, aber doch nicht denjenigen, der für die  AOK und die 
StA die Arbeit gemacht hat.  
 
Für mich ist die StA lediglich ein lahmer unfähiger  Haufen, zu 
diesen Vorwürfen stehe ich auch heute noch. Daß die  StA mit die-
sem Verfahren überfordert sein würde, war mir vorhe r bewußt. Der 
Beweis liegt ja jetzt in Form des Strafbefehls vor.  
 
Die StA macht es sich sehr leicht, wenn sie mein Sc hreiben vom 
15.03.1995 und die darin aufgeführte Zurücknahme me iner Selbst-
beschuldigung als Schutzbehauptung betrachten will.  Hätte sie 
nicht derart oberflächlich ermittelt und damit auch  noch Beihilfe 
geleistet, wäre ihr jetzt auch bekannt gewesen, war um es von mir 
notwendig war, daß ich mich selbst derart massiv be schuldigt hat-
te. Das Gericht wird nunmehr sicherlich erkennen kö nnen, daß ich 
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bei einem derartigen Verhalten der StA meine Vorwür fe, daß die StA 
für mich lediglich ein lahmer, unfähiger Haufen ist , nicht revi-
dieren kann. Im Gegenteil, diese Vorwürfe kann ich nur noch ver-
stärkt wiederholen. 
 
Nun noch ein Nachwort zu den "hervorragenden Fähigkeiten"  der StA: 
 
  Aus fast allen ihr vorliegenden Schriftsätzen wir d erkennbar,  
  daß ich mich fortlaufend immer wieder selbst mass iv beschuldigt  
  hatte. Diese Selbstbeschuldigungen waren derart d ick aufgetra- 
  gen, daß sie für eine Person mit Jurastudium scho n gar nicht  
  mehr glaubwürdig sein konnten. Jemand der sich de rart selbst be- 
  schuldigt konnte doch nur mit enormer Dummheit be schlagen sein,  
  oder damit einen bestimmten Zweck erreichen wolle n. Der StA hät- 
  te dieses, bei ihren besonderen Fähigkeiten , für die sie ausge- 
  bildet wurde, doch auffallen müssen. Ihr muß, weg en ihrer beson- 
  deren Fähigkeiten , doch bekannt sein, daß, wenn ein bestimmter  
  Zweck verfolgt und erreicht werden soll, es manch mal besonderer  
  Mittel zur Anwendung bedarf, insbesondere dann, w enn keine ein- 
  deutigen Beweise zur Erreichung dieses Zwecks vor handen sind.  
  Aber diese Voraussetzung, daß die StA auch komple xe Denkweisen  
  durchführen kann, um zumindest genauer zu überprü fen, warum ich  
  so gehandelt hatte, war von der StA wohl doch ein  bißchen zuviel  
  verlangt. 
 
  Da die StA nicht fähig war dieses zu erkennen, ha t sie unter Be- 
  weis gestellt, daß sie diesem Verfahren nicht aus reichend ge- 
  wachsen gewesen ist. 
 
  Die StA kann sich nur glücklich schätzen, daß mir  die beantragte  
  Akteneinsicht verweigert wurde, andernfalls hätte  ich auch noch  
  präzise nach Blattnummern  aufgelistet, an welchen Stellen die  
  StA bei den Ermittlungen in ihren eigenen Unterla gen gepennt  
  hat. 
 
Extreme Umstände, erforderten nun mal extreme Maßna hmen. Da die 
StA dieses nicht erkennen konnte, ist sie jetzt sel bst zwischen 
die Mühlsteiene geraten. 
 
Der Erfolg rechtfertigte jedoch die Mittel und zwar  die Anwendung 
der massiven Selbstbeschuldigung. 
 
Die massive Selbstbeschuldigung war lediglich Mitte l zum Zweck. 
Der erreichte Zweck, die Nachzahlung der Sozialbeiträge , bei denen 
es sich immerhin um Beträge in Höhe um rund DM 16.0 00,00 handelte, 
heilt damit die angewandten Mittel. 
 
Die StA kann sich nicht damit brüsten, etwas getan zu haben. Die 
StA und die AOK haben es allein meiner Selbstbeschu ldigung, meinen 
Aktivitäten und meinem hartnäckigen Durchsetzungsve rmögen zu ver-
danken, daß die Angelegenheit in die richtigen Bahn en gelenkt und 
damit der Zweck endgültig erreicht wurde. Die StA k ann nicht be-
haupten, daß sie sich dabei mit Ruhm bekleckert hat . Dafür fehlen 
ihr die gewissen Fähigkeiten, denn sie ist ja nicht  einmal fähig, 
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ihre eigenen Unterlagen eingehend zu studieren und darin aufklä-
rend zu ermitteln. 
 
Ich bin auf keinen Fall bereit, mir von der StA Str aftaten andich-
ten zu lassen, für die andere zuständig waren, nur weil die StA 
unter Erfolgsdruck steht und es für sie so bequemer  ist und des-
halb meint, daß sie ihre Arbeit - ihre Ermittlungen  - nicht ord-
nungsgemäß zu einem endgültigen Abschluß bringen mu ß. Es wird da-
von ausgegangen, daß die StA wegen fehlender Fähigk eiten, diesem 
komplexen Verfahren überhaupt nicht gewachsen ist. 
 
Die StA hätte die tatsächlichen Zusammenhänge späte stens zu dem 
Zeitpunkt konsequent ermitteln müssen, nachdem ihr mein Schrift-
satz vom 15.03.1996, in dem auch meine Selbstbeschu ldigung zurück 
genommen wurde, bekannt geworden ist. Damit, daß si e dieses ver-
säumt hat, ist ihr ein schwerwiegender Fehler unter laufen. Diesen 
Fehler kann sie sich nur selber zuschreiben lassen.   
 
Wenn die StA mir auch nur ein Minimum an Straftaten  anlasten und 
ihre Beschuldigung gegen mich aufrechterhalten will , müßte sie 
nachweisen, daß folgende Voraussetzungen erfüllt ge wesen waren: 
 
1. Da ich nicht  als Angestellter des CVK, sondern lediglich ehren-  
   amtlich für diesen tätig war, hätte mir ein schr iftlicher Auf- 
   trag der MV oder des Vorstands dahingehend vorli egen müssen,  
   daß ich für den Bereich "Lohnbuchhaltung" zustän dig gewesen  
   sein soll. 
 
2. Für diesen Auftrag hätte ausdrücklich mein schri ftliches Ein- 
   verständnis vorliegen müssen. 
 
3. Vom Campingplatz, wo die Lohnbuchhaltung geführt , Lohnabrech- 
   nungen von Albert Stockmann erstellt und die Loh ngelder von  
   diesem ausgezahlt wurden, hätten mir entsprechen de Unterlagen  
   wie Arbeitsvertrag, Lohnsteuerkarte, Ausweis zur  Zugehörigkeit  
   einer Krankenkasse, Versicherungsnachweisheft, G ehaltsabrech- 
   nungen, etc. übergeben werden müssen, aus denen für mich auch  
   konkret eindeutig ersichtlich gewesen wäre, daß ein Arbeitneh- 
   mer als Pflichtversicherter bei einer Krankenkas se hätte ange- 
   meldet werden müssen und Beiträge abzuführen gew esen wären. 
 
Da keiner dieser Voraussetzungen erfüllt war, wird es der StA kei-
nesfalls gelingen mir nachzuweisen, daß ich für den  Bereich "Lohn-
buchhaltung" auch nur ansatzweise zuständig war. Hä tte ich dafür 
zuständig sein sollen und hätte meine Zustimmung da für vorgelegen, 
wäre dieser Bereich zu meiner Sicherheit und zu mei nem Schutz von 
mir an einen in Lohnbuchhaltung versierten Steuerbe rater zur Bear-
beitung abgegeben worden. Meine eigenen Angaben, so weit ich mich 
auf eine Selbstbeschuldigung eingelassen habe, sind  für die StA 
wertlos, denn die Selbstbeschuldigung wurde von mir  rechtzeitig 
schriftlich vor Erstellung des Strafbefehls zurückg enommen. Die 
Selbstbeschuldigung war lediglich ein Mittel zum Zw eck, um mit 
Hochdruck zu erreichen, daß die Angelegenheit mit d er Krankenkasse 
umgehend in Ordnung gebracht und aus der Welt gesch afft wird. Die 
StA kann nicht bestreiten, daß mir dieses offensich tlich doch sehr 
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gut gelungen war, auch wenn sie selber dabei jetzt auf der Strecke 
geblieben ist. 
 
Der StA bleibt jetzt nur noch die Schadensbegrenzun g, indem sie 
die tatsächlichen Garanten zur Verantwortung heran zieht. Nachdem, 
was die StA sich bisher geleistet hat, ist es jedoc h fraglich, ob 
sie dieses zuwege bringt. 
 
Fortsetzung in der Stellungnahme vom 22.10.1996 
 
 
              Axel Schlüter 
_____________________ 
    Axel Schlüter 
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